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I

Einführung, Rechtfertigung und Vorgehensweise der Untersuchung

A. Problemhorizont

I. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 6 b EStG als Bestandteil des Jahressteuergesetzes
1996

Art. I Nr. 6 a Buchstabe cc des Jahressteuergesetzes 1996' hat einschneidende Änderungen

zur steuerlichen Behandlung des häuslichen Arbeitszimmers für die Steuerpflichtigen in

Deutschland normiert, indem erstmalig eine gesetzliche Regelung zur steuerlichen Behand-

lung der Aufwendungen für das sog. "häusliche Arbeitszimmer" geschaffen worden ist.

Während die Kosten rur ein häusliches Arbeitszimmer bisher unabhängig davon abzugsflihig

waren, ob Art und Umfang der beruflichen oder betrieblichen Tätigkeit ein solches erforder-

ten, hat der Gesetzgeber die steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen für ein häusli-

ches Arbeitszimmer durch § 4 Absatz 5 Satz I Nr. 6 b EStG mit Wirkung zum 1.1.1996

stark eingeschränkt. Aufwendungen und Kosten der Ausstattung für ein häusliches Arbeits-

zimmer können nunmehr nur noch im Ausnahmefall ganz oder beschränkt als Betriebsaus-

gaben oder -kraft der Verweisung in § 9 Absatz 5 EStG -als Werbungskosten abgezogen

werden. Indessen hatte -so beim genaueren Hinsehen -der Gesetzgeber bereits im Rahmen

des Steuerreformgesetzes 1990' eine Begrenzung der abzugsflihigen Aufwendungen rur das

! häusliche Arbeitszimmer erwogen, jedoch in den sich anschließenden Gesetzesberatungen

wieder fallengelassen. Die Reformbestrebungen des Gesetzgebers sind also nicht neu.

~
t ;-' l.d.F. vom 11.10.1995, BOBI. 11995, S. 1250. 1253. Zu weiteren Änderungen durch das Jahressteu-

~ ergesetz 1996, vgl. Wegerich, NJW 1995, S. 3239 f.i' 2 Siehe § 9 Absatz 3 a EStG 1990 des Regierungsentwurfes zum Steuerreformgesetz 1990, BT -Drucks.

11/2157 vom 19.4.1988, S. 7.
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Allein schon die wegen des Ablaufs des Gesetzgebungsverfahrens in der Literatur erhobene
ges

Kritik' deutet jedoch an, welchen "Zündstoff" das Jahressteuergesetz 1996 allgemein' und
erg'

besonders die Neuregelung zum häuslichen Arbeitszimmer geschaffen hat. Denn die Vor- Re(

schrift des § 4 Absatz 5 Satz I Nr. 6 b EStG war weder Bestandteil des Gesetzentwurfes der Ste

Bundesregierung' noch Inhalt der zweiten und dritten Lesung des Gesetzentwurfes im Bun- rün

destag am 2. Juni 19956. Die endgültige Fassung des § 4 Absatz 5 Satz I Nr. 6 b EStG kam zUB

vielmehr erst durch die Initiative des Bundesrates im zweiten Vermittlungsverfahren7 zu-

stande. Sie war Bestandteil der sog. Gegenfinanzierungsmaßnahmen zum Familienleis-
I .1 Die

tungsausg elch. Der Gesetzgeber verspricht sich von der Neuregelung des § 4 Absatz 5
der

Satz I Nr. 6 b EStG steuerliche Mehreinnahmen in Höhe von DM 450 Millionen pro Jahr'.
lan

des

im

~
Dei

teu

11. Die Steuergesetzgebung im Spannungsfeld von Steuervereinfachung und ste

Steuergerechtigkeit Eil

Glc

Die Steuergesetzgebung verläuft seit längerem in einer Geschwindigkeit, die offenbar selbst mi'

gutwillige Rechtsanwender überfordert. Die Reformbedürftigkeit des deutschen Steuerrechts

ist zwar allgemein anerkannt'O, grundlegende Reformansätze sind vom Gesetzgeber aber bis 10
I1

heute nach Überzeugung vieler Beobachter nicht vorgenommen worden. Die Gesetzge- 12

bungspraxis, so wird gerügt, sei zu häufig durch lediglich punktuell ansetzende Änderungs-

, Vgl. flIr viele Zitze/sberger, BB 1995, S. 2296, 2297.

.Fe/ix, BB \995, S. 2293, 2296, bemängell einen "Gemischtwarenladen Jahressteuergesetz 1996",
den die Bürger, Berater und Unternehmen nur zähneknirschend oder aber resignierend hinnehmen I'
könnten.

, BR-Drucks. \71/95 vom 31.3.1995; zum gleichlautenden Fraktionsgesetzentwurfvon CDU/CSU und "

FDP, vgl. BT-Drucks. ]3/901 vom 27.3.1995.
6 BR-Drucks. 304/95 vom 2.6.\995. "
7 Vgl. die Beschlußempfehlung des Vennittlungsausschusses vom 2.8.1995, BT -Drucks. \3/2100 vom "

2.8.\955, S. 2.
1 Das Jahressteuergesetz \996 hat die Berücksichtigung von Kindern im Steuerrecht durch die Einfllh-

rung des sogenannten "Familienleistungsausgleiches" in § 3\ EStG neu geregelt. Sowohl die Vor-
aussetzung flIr die Gewährung von Kindergeld und Kinderfreibetrag als auch die Höhe der Beträge
und das Auszahlungsverfahren wurden geändert; eingehend G/anegger, in: Schmidt (Hrsg.), § 31
EStG Rdnr. 1 tT., 17
Vgl. Kruhl, BB 1995, S. 2032, 2035, sowie Arens, NJW \996, S. 181. 'I

I

~ -'
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~ne gesetze bestimmt, so daß -wie Lang" konstatierte -der "Niedergang der Einkommensteu-

und ergesetzgebung fortwährend seinen Lauf nehmen konnte". Steuerrechtswissenschaft und

for- Rechtspraxis beklagen sogar zunehmend den Zustand eines "Steuerchaos" im deutschen

der Steuerrecht". Selbst Verw~ltUl\~~\t." ~~~~t\\~~\t.~\\\~\~'~~\t\~ ,~~tt\\\-

Bun- r rlJmpelung und Systematisierung des Steuerrechts", da ansonsten der ordnungsgemäße Voll-, 

kam zug der Steuergesetze nicht mehr zu bewerkstelligen sei.I' 

zu-

~eis-
Die Kritik am deutschen Steuerrecht, so wird der gelassene Beobachter allerdings einwen-

atz 5

den, ist nicht neu. So fragte Tipke'4 schon 1971 provokativ, ob das Steuerrecht in Deutsch-iIr'.
land "nur" Chaos, Konglomerat oder schon System sei. Auch Wendt" bezweifelte anläßfich

des 57. Deutschen Juristentages 1988 ein ernsthaftes Reformbestreben des Gesetzgebers'.

im Hinblick auf die Frage nach einer Neuordnung des Einkommensteuerrechts.

Der Ruf nach der Neuordnung wird vorwiegend im Zusammenhang mit der Einkommens-

teuer, der "Königin der Steuern"", geäußert. Mit der Ausgestaltung der Einkommensteuer

nd steht und fällt das Gefühl der Steuerzahler, "gerecht" besteuert zu werden. Gerade bei der

Einkommensteuer zeigt sich aber die Erkenntnis, daß die zur Verwirklichung von mehr

Gleichheit und Gerechtigkeit im Steuerrecht erforderlichen Reformmaßnahmen regelmäßig

elbst mit einer Steuervereinfachung Hand in Hand gehen". Hieraus erklärt sich, daß der Ruf nach

echts '0 ~'L .,. ~r bis '0 Siehe nur Kirchhof, NJW 1987, S. 3217.

11 Vgl. die "Anamnese" von Lang, FRI993, S. 661 tT.
tzge- " Tipke, StuW 1971, S. 2; TiplcelLang, Steuerrecht, § 4 Rdnr. I; Lang, FR 1993, S. 661, 664, der das

Jahr 1993 hierbei zum Steuerchaos-Protestjahr erklärte. Ausfllhrlich zum Thema "Steuerchaos und
mgs- kein Ende" auch der 16. Deutsche Steuerberatertag 1993, sowie Dann, StB 1993, S. 244 tT. Die Mög-

lichkeiten der Neuordnung der Einkommensteuer erörtern Wendl, DÖV 1988, S. 710, 711 tT., Rau-
pach, in: Festschrift flIr Franz Klein, S. 309, 314 ff., sowie SchiiubJe, in: Festschrift flIr Franz Klein, S.
241, 250 ff. Die Möglichkeiten der Judikative zur Steuervereinfachung untersucht Burchadi, StuW

'h 1981,S. 304 ff.: men 13 So die OFD-Präsidenten auf der Konferenz in Bad pYrnlont im Juni 1993, zitiert nach Lang, FR

d 1993, S. 661, 664, Fn. 33.un 14 Tiplce, StuW 1971, S. 2; ders., Die Steuerrechtsordnung, S. 519 f.; hier allerdings mit zurückhal-

tender Kritik unter Hinweis auf das ebenso "verwahrloste" Steuerrecht im Ausland.
" Wendl, DÖV 1988, S. 710 f.,om 
,. Zur Regelungs- und Nornlenflut des Gesetzgebers im Steuerrecht, vgl. SchiiubJe. in: Festschrift flIr

fUh- Franz Klein, S. 241, 246; Wendl, DÖV 1988, S. 710, 711 hebt zutreffend das Dilemma des Steuerge-
'v -setzgebers im Geflecht von Lobbyisten, Wahltaktik und Verantwortungsscheu hervor. Der steuerpoliti-.t,:r 

sche und steuergesetzliche Stillstand dUrfte deshalb nicht allein dem Gesetzgeber zuzuschreiben sein,
e§ f~ sondern zugleich Ergebnis des Interessenpluralismus der Gesellschaft sein; vgl. auch Lang, FR 1993,

S. 661, 664 f., sowie Raupach, in: Festschrift flIr Franz Klein, S. 309 ff.
" Lang, FR 1993, S. 661.
" Wendl, DÖV 1988, S. 710.
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einer Steuervereinfachung bei der Einkommensteuer besonders laut ist. Das wirft sofort die r

Frage nach den geeigneten Maßnahmen zur Steuervereinfachung auf. Die Vorstellungen

I über eine Reform der Einkommensteuer gehen jedoch weit auseinander". Ein Beitrag zur
Steuervereinfachung wird u. a. in der vermehrten gesetzlichen Typisierung von Abzugstat- I

beständen gesehen. Weg also von dem Stück- und Flickwerk im deutschen Steuerrecht, wie e

Tipke'O es bezeichnet hat? ~

J

r
Das Ziel der Steuervereinfachung ist schon wiederholt Gegenstand von Gesetzgebungsver- 1

fahren gewesen". Eine durchgreifende Wirkung ist allerdings bis heute nicht eingetreten. d

Auch das Jahressteuergesetz 1996 hat erneut versucht, das Steuerrecht zu vereinfachen, den

Abbau von Steuervergünstigungen fortzusetzen und steuerrechtliche Sonderregelungen zu-

rückzufdhren". Kritiker haben jedoch betont, daß es wiederum an einer grundlegenden Ver-

einfachung des Steuerrechts gefehlt hat". Zitzelsberger" bezeichnete das Jahressteuergesetz
-I 1996 sogar als ein Beispiel fdr den Verfall der Steuergesetzgebung in Deutschland. Der Re-

form bedarf gilt also nach wie vor als groß". Die Hoffi1ung von Wendf6, eine grundlegende

Neuordnung des Einkommensteuerrechts müsse kein unerfdllbarer Traum bleiben, dUrfte

deshalb wohl auch nach Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 1996 nicht realisiert wor-

den sein. Das Scheitern einer großen Reform der Einkommensteuer durch die Steuerreform-

gesetze 1998 und 1999 hat diese Hoffnung sogar eher noch gedämpft als bestärkt".

'9 Eine Neufonnulierung des Einkommensteuergesetzes beRlrwortet Lang, FR 1993, S. 661, 668 ff.;

Wendt, DÖV 1988, S. 710, 711 m.w.N., fordert neben einer durchgreifenden Senkung der Taritbelas-
tung insbesondere den Abbau von Steuervergünstigungen. Zum erforderlichen Beitrag der Steuerge-
setzgebung, vgl. Kirchhof, NJW 1987, S. 3217, 3224.

~ Tipke, StuW \97\, S. 2.
" Thie/, in: Festschrift rur Klaus Tipke, S. 295, 315 m.w.N.
" Vgl. die amtl. Begründung des Regierungsentwurfes, BR-Drucks.171/95 vom 31.3.1995, S. 123,

125 f., sowie BT -Drucks. 13/901 vom 27.3.1995, S. 3 ff. Der Gesetzentwurfgreift im wesentlichen auf
einen ,,20-Punkte-Plan zur Steuervereinfachung" des Bundesministeriums rur Finanzen zurück, vgl.
Nr. 5294 der Finanznachrichten des Bundesministeriums flIr Finanzen.

2J Vgl. nur die BeschlUsse zur Reform des Steuerrechts der Arbeitsgruppe rur Steuerreform der Deut-

schen Steuerjuristischen Gesellschaft im März 1996, StuW 1996, S. 203 ff.
" Zitze/sberger, BB 1995, S. 2296.
" Zu den "grenzenlosen Steuerphantasien" rur eine Neuordnung des Steuerrechts, vgl. "DIE WEL 1""

vom26.10.1996,S.13.
26 Wendt, DÖV 1988, S. 710,711.
2' Die SPD-Mehrheit im Bundesrat versagte in seiner Sitzung vom 17.10.1997 den zuvor vom Bundes-

tag beschlossenen Reformgesetzen die Zustimmung und beendete so das zweite Vermittlungsverfah-
ren. Die Senkung des Einkommensteuertarifs auf ein Niveau zwischen 15 und 35 Prozent sowie der
Abbau des Zinsabschlags standen im Vordergrund der Reform; siehe hierzu "FAZ" vom 18.10.1997,
S. I, sowie "DIE WELT" vom 18.10.1997, S. 13.
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111. Typisierende Aufwandstatbestände als Beitrag zu mehr
Steuergerechtigkeit und Steuervereinfachung?

Die gesetzliche Typisierung von Aufwands- oder Abzugstatbeständen beinhaltet begrifflich

eine Typisierung, die der Gesetzgeber schon mit der Formulierung des Gesetzestextes vor-

genommen hat. Insbesondere Kirchhof' hat sich in seinem Gutachten zum 57. Deutschen

Juristentag 1988 dafilr ausgesprochen, den Abzug individuellen Aufwandes durch typisie-

rende Aufwandstatbestände im Einkommensteuerrecht zu ersetzen, weil sie ein bedeutsames

Instrument zur Steuervereinfachung und Verbesserung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung

darstellten. Kirchhof' steht allgemein auf dem Standpunkt, daß Steuergerechtigkeit und

Steuervereinfachung kein Gegensatzpaar bilden.

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist eine besondere Ausgestaltung der gesetzli-

chen Typisierung von Aufwandstatbeständen, nämlich die Typisierung von Erwerbsaufwen-

dungen. Erwerbsaufwendungen sind nach Kirchhof. etwa im Tatbestand der Werbungskos-

ten bereits für die Mehrzahl der Einkommensteuerpflichtigen pauschaliert. Ein besonderer

Fall der gesetzlichen Typisierung von Erwerbsaufwendungen ist in § 4 Absatz 5 Satz I Nr. 6

b EStG geregelt worden. Die Neuregelung zur Abzugsilihigkeit von Aufwendungen fiIr das

häusliche Arbeitszimmer im Jahressteuergesetz 1996 wird von manchen Autoren" als ein

Beitrag zur Steuervereinfachung angesehen. Die wohl überwiegende steuerrechtswissen-

schaftliche Literatur' sieht in ihr -wie noch zu zeigen sein wird -indessen einen Verstoß

gegen den Grundsatz der Gleichheit der Besteuerung aus Art. 3 Absatz I GG und bezweifelt

den vom Gesetzgeber behaupteten Vereinfachungseffekt".

Mit der Vorschrift des § 9 a Satz I Nr. 2 EStG a. F. enthielt das Jahressteuergesetz 1996

einen weiteren gesetzlich typisierten Abzugstatbestand. Nach dieser Vorschrift bestand flir

Steuerpflichtige im Rahmen von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung die Möglich-

!
.r l 21 Kirchhof, Gutachten F flIr den 57. Deutschen Juristentag, S. F 47 tT.; der.., Symposium der Deut-

, schen Steuerjuristischen Gesellschaft vom] 8.2.1995 in Brühl, in: Seer, StuW 1995, S. 184, ] 87.

29 Kirchhof, Symposium der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft vom 18.2.1995 in Brühl, in:

See" StuW 1995, S. 184. 187.
,. Kirchhof, Gutachten F flIr den 57. Deutschen Juristentag, S. F 48.
" SO etwa Niermann, DB 1995, S. 2084 f.
" Für viele TipkelLang, Steuerrecht, § 9 Rdnr. 255.
" SO etWa Thiel. in: Festschrift flIr Klaus Tipke, S. 295, 316.
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keit des Abzuges eines Festbetrages bei Wolmraumvennietung. Auch diese Regelung ist im B.

Hinblick auf den angestrebten Vereinfachungszweck sowie auf ihre verfassungsrechtliche

Zulässigkeit kritisiert worden". Die Vorschrift ist jedoch seit dem 1.1.1999 wieder wegge-

fallen und gilt letztmalig fiir den Veranlagungszeitraum 1998. Dit
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" Vgl. Urban, FR 1996, S. 1,9; ebenso Drenseck, in: Schrnidt (Hrsg.), § 9 a EStG Rdnr. 6. 31
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